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Ausgabe n:
Auszahlungen au 1 ausgetretene Mitglieder Fr. 1,663.20
Auszahlungen au die Hinterlassenen dreier Mitglieder „ 2,141. 65

Pensionsansrichtnngen „ 257. 50

Summe Fr. 4,062.35

und das Kassavermögen erreicht die ansehnliche Höhe von Fr. V7,165.40.
Die erlaufenen Beiträge der Kasse stehen in keinem wirtschaftlich

gerechtfertigten Verhältnis zur Äufnnng derselben. Die Ilhährige Warte-

zeit führte dazu, daß den Hinterbliebenen der verstorbenen Mitglieder
keine Pensionen ausgerichtet wurden, sondern nur Erstattung von 60 P»

der Einzahlungen erfolgte. Die Kasse wäre jedoch auch dann nicht

empfindlich belastet worden, wenn die Hinterlassenen pensivnsberechtigt
erklärt worden wären. Das Fvrstpersonal bleibt zufolge seiner gesund-

erhaltenden Beschäftigung in der Regel bis in höheres Alter dienst-

fähig ; die Pensionszeit für sich oder für die Witwe wird demzufolge

abgekürzt und Waisenpcnsivnen sind eine Seltenheit. Dienstaustritte
und Pensionsberechtigung werden bei den bestehenden Pensionsansätzen

tunlichst hinausgeschoben, was wieder zur Hebung des Kassavermögens

führt. Austritte aus dem Forstdienst vor Eintritt der Pensions-

berechtigung kommen auch vor und tragen ebenfalls zur Äufnnng
der Kasse bei.

Bleibt der Bnndesbeitrag an die Besoldung der Fvrstangestellten
in bisheriger Höhe bestehen und ebenso die Zuwendung des Kantons

an die Pensionskasse, so steht eine solche Steigerung des Kassaver-

inögens in naher Aussicht, daß eine werktätigere Pensionierung möglich

wird, als die gegenwärtigen Statuten vorsehen, zur Fürsorge für
dicnstschwach gewordenes Personal und zum Nutzen des Waldes.

3ein

Xum Mikel ..kefôràung Ses?lettterwalt!e§".

In Nr. 4 der Zeitschrist findet sich ein Kreisschreiben des

bündnerischen Kantonsforstinspektorates, welches sich mit der Be-

förderung des Plenterwaldes im Kanton Graubünden besaßt. Dieses

Schreiben wurde im Kreise bündnerischer Forstleute des öftern be-

sprachen, denn sein von niemand geahntes Erscheinen hat ziemliches
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Erstaunen verursacht. Nachdem dasselbe nun durch die forstliche Zeit-
schrift auch den Forstbeamten der andern Kantone zur Kenntnis ge-

bracht worden ist und damit aus die breite Basis einer öffentlichen
und sachlichen Besprechung gestellt wurde, sei es einem bnndnerischen

Forstmanne gestattet, sich zu dieser Frage ebenfalls zu äußern.

Es besteht wohl darüber kein Zweifel, daß die Wahl der Be-

triebsart unserer Gebirgsivaldungen das allergrößte Interesse verdient,

sind doch Änderungen in der Betriebsart im Gebirge, wo die Bestände

auf alle Eingriffe viel langsamer reagieren, nur schwierig und deshalb

nur in zwingenden Fällen durchzuführen. Die Waldungen des Kantons
Graubünden werden heute, soweit es sich um Wirtschaftswald und

nicht um absoluten Schutzwald handelt, der Hauptsache nach im Femel-

schlagbetrieb bewirtschaftet. Es ist dabei nicht zu vergessen, daß jährlich

neue Wirtschaftspläne erstellt und damit neue Waldgebiete einer plan-
mäßigen und intensiven Wirtschaft erst zugeführt werden. Das Wald-

wegnetz, die Vorbedingung einer intensiven Wirtschaft, befindet sich im
vollen Ausbau und die Leistungen auf diesem Gebiet mehren sich von

Jahr zu Jahr, aber noch lange Zeit wird vergehen, bis alle Waldungen
aufgeschlossen und damit einem modernen Betrieb zugänglich werden.

Der Femelschlag ist also in vielen Fällen noch Wirtschastsziel. Die
Vorbereitungen und die Einleitung der Verjüngung bilden Gegenstand

der Hauptschläge. Daneben finden nur aber, wo intensive Wirtschaft
schon lange eingesetzt hat, am steilen Hang den Fcmelschlagbetrieb in

allen seinen Stadien. Es ist deshalb ohne weiteres klar, daß die

Durchführung der im Kreisschreiben aufgestellten Grundsätze eine Ver-

schiebung des gesteckten Zieles bedeutet und es erhebt sich sofort die

Frage, ob diese Verschiebung im gegenwärtigen Zeitpunkt gerechtfertigt
sei, ob, allgemein gesprochen, die Verschiebung eines gesteckten Zieles,
an dessen Erreichung mit aller Kraft gearbeitet wird, nicht zur Ziel-
losigkeit führen könnte.

Das Kreisschreiben sagt zwar ausdrücklich, daß eine allgemeine

Anwendung des Plenterbetriebcs noch verfrüht wäre und beschränkt

sich darauf, dieselbe für Waldungen mit Vorherrschen der Weißtanne
und für alle jene Bestände einzuführen, welche schon jetzt durch eine

gewisse Ungleichaltrigkeit sich der Plenterform nähern. Wer unsere

Gebirgswälder in ihrem heutigen Znstande kennt, der weiß, daß



— 135 —

-gerade diese unregelmäßigen Bestände sehr zahlreich und vor allein

im obersten Waldgürtel oft vorherrschend sind. Dazu mußten selbst-

verständlich alle jene Bestände ebenfalls dein Plenterbetrieb zn über-

geben sein, welche sich zwischen die oben genannten Bestände ein-

schieben. Die im Kreisschreiben genannten Grundsätze würden in ihrer
Anwendung viel weiter führen, als dasselbe heute zugibt,
sofern es nicht nur eine schöne Geste bleiben will.

Es würde den Rahmen dieser Zeilen überschreiten, alle Vorzüge
der Plenter- und Femelschlagfvrm gegeneinander abzuwägen. Dies

ist im allgemeinen auch nur für einen bestimmten Standort möglich.

Einige Fragen mehr allgemeiner Natur sollen hier aber wenigstens

angeschnitten sein.

Der Plenterbetrieb im Wirtschaftswald ist die intensivste

aller Betriebsarten. Sind wir heute iu unsern Gebirgswaldungew
imstande so intensiv zu wirtschaften, wie es die Einführung des

Plenterwaldes verlangt? Diese Frage muß solange verneint werden,
bis nicht das Waldwegnetz vollständig ausgebaut ist. Die Überführung
der Bestände in die Plentersorm kann nicht früh genug einsetzen. Der

Femelschlag erlaubt uns vorläufig eher, unaufgeschlvssene Bestände

in der Schlagfolge zeitlich noch zurückzustellen. Es mag an dieser

Stelle auch beigefügt werden, daß unsere Forstkreise für eine solch

intensive Wirtschaft noch zu groß sind. Die Einführung des Plenter-
betriebcs setzt die intensivste Beförsterung voraus. Die Vornahme aller

Holzzeichnungen durch die Kreisförster ist absolutes Erfordernis.

In den meisten Fällen wird es zudem jetzt noch unmöglich sein,

den festgesetzten Etat bei den, beim Plenterbetrieb örtlich anfallenden
kleinen Nutzungsmaßen, zu beziehen. Zu Reduktionen wird man sich

aus verschiedenen Gründen schwer verstehen. Vor allem würde natürlich
der Waldbesitzer sich sträuben.

Wer dem Problem der Betriebsart im Gebirgswald unvorein-

genommen gegenübersteht, wi-rd mit unserm Kreisschreiben völlig einig
gehen, wenn dasselbe gesteht, daß die Eignung des Plenterwaldes
in bezug aus die verschiedenen Holzarten und dessen Zuwachsgang
nicht genügend abgeklärt ist. Vor allem gilt dies meines Erachtens

für die reinen Fichtenbestände des Gebirges.

Ich möchte aber obigem Vorbehalt noch hinzufügen, daß diese
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Frage ganz besonders sür alle Hochlagen nicht gelbst ist. Der Plcnter-
wald ist ans die Ausnutzung vieler Samenjahre noch mehr als der

Femelschlagwald angewiesen. Ist bei dem seltenen Auftreten guter
Samenjahre im Hochgebirgswald die Plcnterform überhaupt möglich,

wenn der Umtrieb so angesetzt wird, daß man noch von Wirtschafts-
wald reden kann? Das Samenjahr 1912, welches eine geradezu

außerordentliche Zapfenproduktion brachte und für Hochlagen zu großen

Hoffnungen Anlaß gab, ist ganz geeignet, in dieser Hinsicht pessimistisch

zu stimmen. Von 1000—1200 m ü. M. an keimte der Same schlecht,

von 1500—1600 m an sozusagen gar nicht.

Die Wissenschaft und die Praxis haben den Beweis erst noch zu

führen, daß dem Plenterbetrieb diejenige Bedeutung für uns zukommt,
die ihm oft zugeschrieben wird.

Und noch eine Frage. Wir haben im Gebirge viel mehr mit dem

Weidgang zu kämpfen als uns lieb ist. Wer will behaupten, daß sich

Weidgang und Plenterwald miteinander vertragen? Der Femelschlag

erlaubt uns vorläufig, doch alle Verjüngungsbezirke zu schonen und

das Weidevieh an Orte zu weisen, wo die Beweidung vorübergehend

weniger schadet.

Es gibt da und dort Waldungen, in denen alle Vorbedingungen
sür den Plenterwald sich finden lassen. Dort wird die Praxis, vorerst

wohl mehr im kleinen, ihre Erfahrungen machen können. Meine Zeilen
sind durchaus nicht gegen den Plenterwald als solchen gerichtet. Er sei

uns willkommen, wo er sür uns taugt. Aber sie wenden sich gegen
eine weitgehende Befürwortung desselben zu einer Zeit, die meines Er-

achtens die nötigen Vorbedingungen durchaus noch nicht bietet und
nicht bieten kann. Gewiß sind auch im Femelschlagbetrieb noch nicht
alle Probleme gelöst, aber derselbe ist das Glied einer logischen Ent--

wicklnng. Der Übergang zum Plenterbetrieb aber bedeutet heute noch

einen Sprung ins Ungewisse. Unser Gebirgswald ist kein Feld füv
Prvbeleien; dafür ist er uns zu lieb. Bauen wir unsern Femelschlag-
betrieb aus mit möglichst langen Verjüngungszciträumen. Verlassen

wir denselben nicht, solange er sich bewährt, um dafür den Plenter-
wald einzutauschen, der, soviel bestechende Eigenschaften er auch besitzt,

seine Überlegenheit noch nicht bewiesen hat. Der Femelschlag wird
uns, wenn auch langsamer, dafür umso sicherer zum Ziele führen.



Stadtwaldung Rheinfelden.
Durch den Frostspanner kahl gefressene Zweige der Hainbuche.
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Sorgen wir unterdessen für die notwendigen Vorbedingungen durch

Ausbau der Wege, Ordnung der Weide, durch wissenschaftliche und

praktische Versuche an geeigneten Orten. Der Weg zum Plenterwald
führt durch den Feinelschlag hindurch und er wird unsern Nachfolgern
als reife Frucht in den Schoß fallen — wenn sie dieselbe dann noch

esseil wollen. Noch hat unsere Bevölkerung den Kahlschlag nicht ver-

gessen, dessen Vorteile dem Laien in die Augen springen, dessen Nach-

teile mehr nur der Forstmann sieht. Häufig hört man darum noch

den natürlichen Verjüngnngsbetrieb als Mvdcsache bezeichnen. Hüten
wir uns, daß man uns nicht mit Recht vorwerfen kann, unsere Arbeit
sei von der Mode diktiert. Hüten wir uns vor sprunghafter Entwick-

lang, daß es uns nicht geht wie bei der berühmten Springprozession:
immer zwei Hnpferl voran und einen zurück. Dann wird uns der

Schritt, den der Schlnßabschnitt des Kreisschreibens gar so vor-
sichtig andeutet, erspart bleiben. Es wird kein Schritt rückwärts,
sondern ein Schritt vorwärts sein.

Daß man bei ungleichaltrigen Beständen diese Ungleichaltrigkeit

zu erhalten hat, ist selbstverständlich, auch beim Femelschlagbetrieb.

Wir glauben nicht, daß es hierzu für die bündnerischen Forstleute
eines Kreisschreibens bedurft hätte. Wer vom Winde, der heute im

Forstwesen weht, auch nur ein leises Säuseln um die Nasenspitze ver-

spürt haben sollte, wird nicht in diesen Fehler verfallen.
Oben aber, am steilen Berghang, dort stehen unsere Bestände

und drängen uns die richtige Wirtschaft auf. Dort oben im rau-
sehenden grünen Wald versöhneil sich die Gegensätze von selbst zu

langsamer sicherer Arbeit. 13. L.

Auftreten <les gemeinen Fronspanners 1912 uncl >y,z.

In den Laubholzwaldungen von Rheinselden, die sonst von In-
sektenschädignngen gottlob ziemlich verschont bleiben, trat Anno 1912

und 1913 der gemeine Frostspanner — dsometrn brumntn — so

invasionsmäßig auf, daß dadurch in beiden Jahren ziemliche Schädi-

gnngen, als Znwachsverlust ausgedrückt, verursacht wurden.

Ohne im Jahre 1911 irgendwelche Vorboten oder Anzeichen

wahrgenommen zu haben, begannen im Frühjahr 1912 die Hage-
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